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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1990

Norm

ABGB §696

ABGB §1053

WG §48

Rechtssatz

Erfolgte die Wechselseitige einzig und allein zu dem Zweck, der Wechselnehmerin und Gläubigerin unverzüglich im

Wege der Wechseleskomptierung zu Bargeld zu verhelfen, so ist die Eskomptierung des Wechsels eines Bedingung des

Wechselbegebungsvertrages und der Wechselhingabe. Konnte der Wechsel nicht erkomptiert werden, so liegt

Nichteintritt der vereinbarten Bedingung und damit die Hinfälligkeit der diensbezüglichen Vereinbarung der Parteien

vor.
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